
Anlage 4 

Hinweis zum Bestbieterprinzip (§ 8 TVergG LSA) 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass nach dem Tariftreue und Vergabegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (TVergG 
LSA) und nach den in § 1 Abs. 2 Satz 1 TVergG LSA genannten Vergabe- und Vertragsordnung:  
 

1. verpflichtend vorzulegende Erklärungen und Nachweise, entsprechend dem Formblatt „Aufforderung 
zur Angebotsabgabe“, nur von demjenigen Bieter einzureichen sind, dem nach Abschluss der 
Wertung der Zuschlag erteilt werden soll (Bestbieter). 
 

2. der Bestbieter im Fall der beabsichtigten Zuschlagserteilung die verpflichtend vorzulegenden 
Erklärungen und Nachweise nach Aufforderung innerhalb von mindestens drei und höchstens zehn 
Kalendertagen vorzulegen hat. 
 

3. die nachrangigen Bieter nicht parallel zum Bestbieter zur Vorlage der Erklärungen und Nachweise 
aufgefordert werden. § 8 Abs. 4 TVergG LSA bleibt unberührt.  

 


